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Erklärung gemäß § 31 GO-BT  
 

der Abgeordneten Elke Ferner (SPD) 

 

zur 2./3. Lesung des Gesetzentwurfes der Fraktionen der CDU/CSU und 
der SPD „Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Kinderpornogra-
phie in Kommunikationsnetzen“ am 18.06.2009, Drucksache 16/12850  

 

Ich stimme dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD 
„Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Kinderpornographie in Kom-
munikationsnetzen“ in der mit der Beschlussempfehlung geänderten Fassung 
bei der Beratung in 2. und 3. Lesung zu, obgleich ich folgende Bedenken zu 
Protokoll gebe:  

Ich stimme dem Gesetzentwurf in der geänderten Fassung zu, weil die SPD-
Bundestagsfraktion sich mit ihrer Forderung nach einer grundlegenden Über-
arbeitung des ursprünglichen Gesetzentwurfes in den Verhandlungen auf 
ganzer Linie durchsetzt hat. Mit der neuen gesetzlichen Regelung bekämpfen 
wir nicht nur die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte im Internet, son-
dern schützen zugleich Internetnutzer, sichern rechtsstaatliche Grundsätze 
und ermöglichen ein transparentes Verfahren. Dabei begrüße ich insbeson-
dere, dass die SPD folgende rechtsstaatliche Grundsätze in den Verhandlun-
gen durchsetzen konnte: 

 

1. Verankerung des Subsidiaritätsprinzips: Löschen vor Sperren: 

Die Aufnahme in die Sperrliste des BKA erfolgt nur, so weit zulässige Maß-
nahmen, die auf eine Löschung der Internet-Seiten mit kinderpornografischen 
Inhalten abzielen, keinen Erfolg haben. 

2. Kontrolle der BKA-Liste und Rechtsschutzmöglichkeiten Betroffener: 

Beim Datenschutzbeauftragten des Bundes wird ein unabhängiges Gremium 
bestellt, dessen Mitglieder mehrheitlich die Befähigung zum Richteramt ha-
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ben müssen. Das Gremium kontrolliert die BKA-Liste regelmäßig und kann 
sie jederzeit einsehen und korrigieren, soweit die Voraussetzungen für eine 
Sperrung nicht vorliegen. Es wird verankert, dass gegen die Aufnahme in die 
Sperrliste der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist. Anders als es der Bundes-
beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit heute erklärt hat, 
wird mit diesem Gremium keine Kontrollbehörde geschaffen, die die Unab-
hängigkeit seiner Behörde in Frage stellt. Vielmehr soll die Unabhängigkeit 
der Institution des Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit die Unabhängigkeit des Gremiums zur Prüfung der Sperrliste beim BKA 
stärken und zur Wahrung der Informationsfreiheit beitragen. 

3. Datenschutz: 

Das Gesetz dient ausschließlich der Prävention. Verkehrs- und Nutzungsda-
ten, die aufgrund der Zugangserschwerung bei der Umleitung auf die Stopp-
Meldung anfallen, dürfen nicht für Zwecke der Strafverfolgung verwendet 
werden. Damit wird auch ausgeschlossen, dass sich durch Spam-Mails fehl-
geleitete Nutzer/innen einem Ermittlungsverfahren ausgesetzt sehen könnten. 
Zudem ist keine Speicherung personenbezogener Daten bei den Internetpro-
vidern mehr vorgesehen. 

4. Spezialgesetzliche Regelung mit Befristung: 

Zur eindeutigen Klarstellung, dass nur eine Sperrung von Internet-Seiten mit 
Kinderpornografie ermöglicht wird, nicht jedoch von anderen Inhalten, werden 
die wesentlichen Regelungen in einem neuen Zugangserschwerungsgesetz 
statt im Telemediengesetz verankert. Zudem tritt das Gesetz automatisch 
zum 31. Dezember 2012 außer Kraft, so dass in jedem Falle die vorgesehene 
Evaluation auszuwerten ist, auf deren Basis endgültig entschieden werden 
kann. Zusätzlich haben wir eine Bestimmung aufgenommen, die ausschließt, 
dass die neu geschaffene Infrastruktur zur Durchsetzung zivilrechtlicher An-
sprüche genutzt werden kann. 

 

Mit diesen Änderungen werden auch die wesentlichen Forderungen des Bun-
desrates, der Sachverständigenanhörung und der Netz-Community Rech-
nung getragen. Dennoch bleiben natürlich grundsätzliche Bedenken gegen 
den Aufbau einer entsprechenden Sperrinfrastruktur bestehen, die – bei ent-
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sprechenden Mehrheitsverhältnissen im Deutschen Bundestag – auch zu an-
deren Zwecken als der Sperrung kinderpornografischer Inhalte genutzt wer-
den könnte. Hier waren gerade aus der Unionsfraktion in den vergangenen 
Tagen und Wochen Forderungen bekannt geworden, diese Sperren auch für 
Computerspiele, Glückspiele,  extremistische Inhalte oder gar Urheberrechts-
verletzungen anzuwenden. Hierzu erkläre ich, dass eine Ausweitung der 
Sperrinfrastruktur für andere Zwecke für mich grundsätzlich ausgeschlossen 
ist. 

Schließlich bleibt bei der Abwägung der Zustimmung zu diesem Gesetz auch 
der Umstand zu berücksichtigen, dass die entsprechende Sperrinfrastruktur 
aufgrund der abgeschlossenen Verträge zwischen BKA und Internetprovidern 
bereits aufgebaut wird. Diese Verträge beinhalten keinen hinreichenden 
Grundrechtsschutz und verfahrensrechtliche Sicherungen und sind deshalb 
höchst problematisch. Ich sehe es als meine Pflicht als Abgeordnete an, sol-
che weitgehenden, intransparenten und verfassungsrechtlich schlicht unzu-
lässige Verträgen zu Lasten Dritter durch eine gesetzliche Grundlage abzu-
schwächen und ihre negative Wirkung zu reduzieren. 

 

 

Berlin, 18.06.2009  

 

 


